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Kleine Anfrage 4912 
 
des Abgeordneten Gregor Golland  CDU 
 
 
 
Flüchtlingszuteilungen in die Kommunen in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr 
2016 
 
 
 
Die Kommunen im Land nehmen nach einem von der Landesregierung vorgegebenen 
Verteilerschlüssel (FlüAG) Flüchtlinge auf. Hierdurch sollte eine gleichmäßige Verteilung auf 
alle Kommunen gewährleistet werden. 
 
Im vergangen Jahr wurden den Kommunen regelmäßig Aufstellungen zur Kenntnis gegeben, 
wie die Flüchtlinge verteilt werden, mit welchen neuen Kontingenten zu rechnen ist und welche 
Quote die einzelnen Städte und Gemeinden erfüllen.  
 
Zudem wurden Kommunen, die z.B. Notunterkünfte im Rahmen der Amtshilfe betrieben, 
bestimmte Kontingente gutgerechnet. 
 
Mit dem Abschwellen des Flüchtlingsstroms seit dem Winter, hat sich die hektische Verteilung 
von Flüchtlingen weitestgehend erübrigt. Immer mehr Notunterkünfte werden geschlossen.  
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1.  Wie verteilten sich die Flüchtlinge auf die nordrhein-westfälischen Kommunen monatlich 

im ersten Halbjahr 2016 auf. (Bitte für alle Kommunen in NRW die monatlichen 
Verteilungszahlen inkl. des prozentualen jeweiligen Anteils der Kommunen an der 
Gesamtaufnahme darstellen.) 

 
2.  In welchen Kommunen laufen die Notunterkünfte im Rahmen der Amtshilfe für das Land 

bis zum Jahresende aus? (Bitte alle betroffenen Kommunen nach Auslaufdatum, Stadt, 
Einrichtung und zur Verfügung stehender Unterkunftsplätze auflisten.) 
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3.  Welche Anteile werden den Kommunen derzeit noch für den Betrieb einer Notunterkunft 

auf die allgemeine Zuteilung von Asylsuchenden gutgeschrieben? (Bitte für alle 
betroffenen Kommunen jeweils die absoluten als auch die prozentualen Anteile jeweils 
auflisten.) 

 
4.  In welchem Zeitrahmen werden neue Asylsuchende den prozentual unterbelegten 

Kommunen jeweils zugeteilt? 

 
5.  Hat die Landesregierung das Versprechen eingelöst, die Kosten für die Unterkünfte im 

Rahmen der Amtshilfe zu übernehmen? (Bitte für alle Kommunen die in Rechnung 
gestellten Kosten und die tatsächlich ausgezahlten bzw. erstatteten Beträge seit 2015 
auflisten.) 

 
 
 
Gregor Golland  
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